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den tiegenden Grundstücken verzichtet und der Gettungsbereich des Bebau-
ungsptanes dementsprechend verkleinert. Auf3erdem wurde eine durchgehende
zweite ErschlieBungsstrai3e im Osten des Baugebiets eingeptant. Hierdurch wird
eine weiter verbesserte Anfahrmogtichkeit von Grundstücken in diesem Bereich
ermoglicht und die Verkehrsbelastung insgesamt besser aufgeteilt

Die vorgesehenen Stral3enraumbreiten sind so bemessen, dass neben der Fahr-
bahn ausreichend breite Flächen zur Versickerung des StraBenoberflächenwas-
sers erhalten bleiben (Versickerung über die belebte Bodenzone).

Aufgrund der grol3eren Nähe zu den vorhandenen Wohngebieten sowie zur bes-
seren Ausnutzung der Wohngrundstucke wurde der Spazierweg von der westli-
chen Grundstücksgrenze auf die neue ErschlieBungsstral3e an der Ostseite des
Baugebiets verlegt, die rn Norden gelegenen Waldflächen können in Fortsetzung
der dieser neuen Erschliel3ungsstraBe erreicht werden (bestehende Stral3en und
Wege).

Urn die Imrnissionsbelastung innerhab des Gebiets moglichst gering zu halten
sind die Baugrundstucke mit verdichteten Bauformen an den Randbereichen im
Westen und Osten angeordnet.

Den unterschiedlichen Wohn- und Freiflächenanspruchen der zukünftigen Be -

wohner Raurn zu geben werden sowohi verdichtete Bauformen als auch freiste-
hende Einfamilienhäuser ermöglicht.

Die verdichteten Bauformen tragen auBerdem dern sparsarnen Umgang rnit
Grund und Boden Rechnung.

Der Bereich unter der Hochspannungsleitung wird zur Berucksichtigung der er-
forderlichen Leitungsabstände weitgehend von einer Bebauung freigehalten
Schutzstreifenfestsetzung von 2 mat 18,5 m).

Zusätzlich zu den Grünflächen auf den Privatgrundstucken kann zur Minimierung
des Eingriffs in den Naturhaushalt hier aul3erdem eine öffentliche Grünflãche ge-
schaffen werden.

Auf die Ausweisung eines Kinderspielplatzes wird verzichtet, da sich in Ca. 200 m
Entfernung em öffentlicher Kinderspielplatz befindet, der seine ursprüngliche Be -

deutung für das Baugebiet ,,Axdorfer Feld I" aufgrund der dortigen Altersentwick-

lung nicht mehr in vollem Umfang besitzt und sornit von seiner GröBe und Aus-
stattung für das neue Gebiet mit zur Verfügung steht.

2.3 PlanunQsalternativen

Im Rahmen der Vorentwurfsplanung wurden zahlreiche Alternativen zur Er-

schlieBung und zur Bebauung der Grundstücke erarbeitet. Unter Abwagung der
jeweiligen Vor- und Nachteile wird die nun festgelegte Planung als am besten
geeignet angesehen, den verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden.
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2.4 Naturschutz

Begrundung

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § la des Bauge-
setzbuches (BauGB) wurde eine Umweltprüfung durchgeführt. In ihr wurden die
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Urn -

weltbericht besch rieben u nd bewertet.

Der Umweltbericht ist gemal3 § 2a, Satz 3 BauGB als gesonderter Teil der Be -

grUndung im Anhang 1 dieser Begründung angefugt.

Den naturschutzrechtlichen Belangen wurde durch fachgerechte planerische
Festsetzungen Rechnung getragen.

2.5 Immissionsschutz

Die irnrnissionsschutzrechtlichen Belange werden durch em entsprechendes
schalltechnisches Gutachten berucksichtigt.

Der Schutz der zukunftigen Bebauung gegenuber den Geräuschimmissionen der
vorhandenen Sportanlagen erfolgt durch die Festsetzung der entsprechend er-
forderlichen Abstandsflächen sowie durch Beschränkungen der Nutzungszeit der
Sportanlagen.

Die im Rahmen der Vorentwurfsplanung untersuchte Alternative der Errichtung
einer Lärmschutzwand nahe der 100 m-Laufbahn wurde verworfen, da die Wand
eine Höhe von mindestens 4 m erreichen müsste. Dies ist am Ortsrand aus ge-
stalterischen Gründen nicht wUnschenswert und aufgrund des erheblichen finan-
ziellen Aufwandes nicht sinnvoll.

Die ebenfalls untersuchte Losung mit einer Làrmschutzbebauung wurde wegen
der Ortsrandlage und der Westexposition ebenfalls nicht weiter untersucht.

2.6 NiederschlaQswasser

Zur Bewertung der Grundwasserverhältnisse und der Versickerungsfahigkeit der
anstehenden Böden wurde eine Baugrunduntersuchung in Auftrag gegeben.

Es ist geplant, das StraBenoberflãchenwasser über die belebte Bodenzone in ei-
nem 2 m breiten Grunstreifen neben der Fahrbahn versickern zu lassen und über
Rigolen zu dem im Südosten des Gebiets anstehenden versickerungsfahigen
Grund abzuleiten.

Das Dachobertlächenwasser soIl den Stral3enwasserrigolen zugefuhrt werden.

Sollte sich bei der weiteren Planung herausstellen, dass die versickerungsfahi-
gen Bereiche im Gebiet nicht ausreichen, so wird em entsprechend erforderlich
werdendes wasserrechtliches Verfahren eingeleitet.
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Aufgrund der Anderung der Rechtsiage durch das Gesetz zur Forderung des
Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden kann die
Stadt nun im Bebauungsplan die Nutzung bestimmter Formen regenerativer
Energien vorschreiben.

Elne zentrale Energieversorgung 1st im konkreten Fall allerdings nicht vorgese-

hen, well aufgrund der welter verschãrtten Forderungen zur Energieversorgung
in der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2012 bei einem Gebiet dieser Gröf3en-
ordnung kaum noch Spielräume hiertür verbielben. Stattdessen soil über vertrag-
liche Regelungen auf freiwilliger Basis mit einem entsprechenden Förderangebot
eine noch umfangreichere Nutzung von regenerativen Energien unterstützt wer-

den.

Traunstein, 13.03.2012

Kösterke
Oberburgermeister


